
 

 

 

Dezernat II 
Stadtkämmerei 
Frau Jürgens, Tel. 2340 
Bremerhaven, 26.03.2012 

  
 
 
 
 
Vorlage Nr.  II/22/2012 
für den Magistrat 

Anzahl Anlagen: 1 

 
 
 
 

Berichtswesen über die Annahme und Verwendung von Beträgen aus Sponsoring, Wer-

bung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben 

des Magistrats der Stadt Bremerhaven im Jahr 2011 
 
 

A Problem 
Durch die analoge Anwendung der Bremer Verwaltungsvorschrift über die Annahme und Ver-
wendung von Beträgen aus Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen 
zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen (BremABl. Nr. 71/2008) 
ist durch die Stadtkämmerei ein Jahresbericht zu erstellen, den der Magistrat der Stadtverord-
netenversammlung zur Kenntnis gibt. 
Mit dem  Bericht sollen alle Geld- und Sachspenden der Spender, Sponsoren und Mäzene ab 
5.000 € mit Namen veröffentlicht werden.  
 
Die Stadtkämmerei hat die Dezernate um Meldung entsprechend der Berichtspflicht der Verwal-
tungsvorschrift gebeten. 
 

B Lösung 
Die eingegangenen berichtspflichtigen Meldungen sind aus der Anlage 1 ersichtlich. Alle ande-
ren Ämter haben Fehlanzeige gemeldet. 
 
Der Bericht für das Jahr 2011 wird dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung zur 
Kenntnis gegeben und nach dem Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht. 
 

C Alternativen 
Keine. 
 

D Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen 
Unmittelbar keine. Gender Aspekte sind mit dieser Meldung nicht berührt. 
 

E Beteiligung / Abstimmung 
Keine. 

 

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Die Vorlage wird über das elektronische Register der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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 G Beschlussvorschlag  
Der Magistrat nimmt die Meldungen gem. Verwaltungsvorschrift über die Annahme und Ver-
wendung von Beträgen aus Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen 
zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemein-
de Bremen) zur Kenntnis. 
 
Der Magistrat bittet die Stadtkämmerei, der Stadtverordnetenversammlung den Bericht zur 
Kenntnis zu geben. 
 
  
 
 
gez. Teiser 
 
Teiser 
Bürgermeister 
 
 
Anlage 1: Meldungen der Ämter 
 
 
 


